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RS OGH 1985/4/24 3Ob517/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1985

Norm

ABGB §97

ABGB §833 D2

Rechtssatz

Im Rahmen des Verfahrens zur Regelung der Benützung der gemeinsamen Liegenschaft kann ein Verbot an die

Antragstellerin, die ihr zugewiesenen Teile der Liegenschaft durch den früheren Ehegatten der Antragsgegnerin (mit-)

benützen zu lassen, nicht ausgesprochen werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 517/85
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